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Informationsblatt 

Abläufe Feuerungskontrolle 

Öl- und Gasfeuerungen «amtliche Messung» 
  

Terminbekanntgabe durch AFU gemäss Plan Feuerungskontrolleur 

Messung wird durchgeführt 

Grenzwerte eingehalten? 

Kleine Beanstandung mit Möglichkeit zur Einregulierung? 

Grosse Beanstandung 

Sanierungsverfügung 

Einregulierung inkl. Servicemessung durch Anlagebesitzer organisiert 

nein 

Keine Konsequenz = erledigt 

ja 
Grenzwerte eingehalten? 

nein 
ja 

ja 

nein 

Messdaten an AFU und 
Rechnungstellung durch das AFU an Anlageeigentümer 

immer 
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Öl- und Gasfeuerungen «privat organisiert» 
 
  

Organisation des Termines durch Anlageeigentümer 

Messung wird durchgeführt 

Grenzwerte eingehalten? 

«Kleine» Beanstandung mit Möglichkeit zur Einregulierung? 

Grosse Beanstandung 

Sanierungsverfügung 

Einregulierung inkl. Servicemessung durch Anlagebesitzer organisiert 

nein 

Keine Konsequenz = erledigt 

ja 

Grenzwerte eingehalten? 
ja 

ja 

nein 

Messdaten an AFU und 
Rechnungstellung durch das AFU an Messfirma 

immer 

nein 
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Holzfeuerungen > 70 kWFWL und Restholzfeuerungen 40 bis 70 kWFWL 

 

 
Bemerkung: In das Bonusprogramm für die vereinfachte Messung fallen jene Feuerungen, welche in der vorherigen Messung mit der zertifizierten amtlichen Mess-

firma ohne Abzug der Messunsicherheit die Werte eingehalten haben. 

Termin wird zwischen Kontrolleur und Anlageeigentümer ausgemacht 

Messung wird durchgeführt 

Grenzwerte eingehalten? 

Kleine Beanstandung 

Grosse Beanstandung 

Sanierungsverfügung 

Kontaktaufnahme durch AFU 

Einregulierung inkl. Servicemessung 

nein 

Keine Konsequenz 

ja 

Grenzwerte eingehalten? 

nein 

ja 

ja 

nein 

Messdaten an AFU und 
Rechnungstellung durch das AFU an Anlageeigentümer 

immer 

Ankündigung, dass die nächste Heizperiode Messung fällig ist 
AFU an Anlageeigentümer 


